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www.kon-care.deIhr Personalvermittler  
im Bereich Pflege und Medizin

® KonCare®GmbH
Leinstraße 6 
31582 Nienburg

Liebe Mitarbeiter,

Die Rente ist sicher…nicht ausreichend! Doch die 
Lösung ist einfach, denn:

Sie haben als Arbeitnehmer die Möglichkeit sich über 
eine betriebliche Altersvorsorge erhebliche staatliche 
Zuschüsse zu sichern.

Sie wandeln einen Teil Ihres Bruttolohns – aktuell 
max. EUR 564 Brutto monatlich – um und bringen 
diesen in eine betriebliche Altersvorsorge ein. Da 
Ihre Beiträge vom Bruttolohn abgehen, zahlen Sie 
hierauf keine Steuern und auch keine Sozialabgaben! 
Im Ergebnis sind Ihre Renten-Leistungen im Alter 
erheblich höher als wenn Sie die Beiträge privat aus 
Ihrem versteuerten Einkommen finanziert hätten, wie 
auch das folgende Beispiel zeigt:

Wir haben deshalb die Firma PAS Private AssekuranzService (unseren langjährigen Vertrauenspartner) 
beauftragt, Ihnen aufgrund der persönlichen Daten Ihre individuellen Zuschüsse auszurechnen. Nehmen 
Sie bitte diese Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge wahr.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsleitung

✓ Wie Sie also sehen, sind die staatlichen Zuschüsse ernorm hoch!

✓ WIR ALS IHR ARBEITGEBER SCHENKEN IHNEN ZUSÄTZLICH NOCH 15 % IHRES SPARBEITRAGES
OBEN DRAUF, somit hätten Sie in diesem Beispiel für 50,40 € Netto sogar 115,00 € Brutto

Der Nettolohn mindert sich bei einer Umwandlung von 100 € des Bruttolohns um nur 50,40 €.

Ein Arbeitnehmer Stk 1, ledig, hat folgende 
Lohnabrechnung:

Er wandelt mtl. 100,00 € brutto in eine  
betriebliche Altersvorsorge um:

Bruttolohn:  ............................................2.500,00 € 
Bruttolohn (ohne Wandlung): ..............2.500,00 € 
Lohnsteuer: ..............................................342,00 € 
Kirchensteuer:............................................ 30,78 € 
Solidaritätszuschlag: ..................................18,80 € 
Sozialversicherungsbeiträge: ..................521,88 € 

Nettolohn (ohne Wandlung) ..............1.586,54 € 

Bruttolohn:  ............................................2.500,00 € 
Bruttolohn (ohne Wandlung): ............. 2.400,00 € 
Lohnsteuer: ............................................... 316,91 € 
Kirchensteuer:............................................ 28,52 € 
Solidaritätszuschlag: .................................. 17,43 € 
Sozialversicherungsbeiträge: ................. 501,00 € 

Nettolohn (ohne Wandlung) .............. 1.536,14 € 

Würden Sie DEN einsetzen…

…um DIESEN zu bekommen?

Nutzen Sie Ihre Vorteile als 
Arbeitnehmer!

Telefon: 05021 - 91665 - 40
Fax: 05021 - 91665 - 41

info@kon-care.deE-Mail:
Business Whatsapp: 0160 - 294 3677


